
 
 

Satzung der Stadt Leverkusen über die förmliche Festlegung der 

Ergänzung des Sanierungsgebiets „City Leverkusen“ in Le-
verkusen-Wiesdorf 

 

vom 05.01.2019 
 
 

Aufgrund des § 142 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3.November.2017 (BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018 
hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 01.10.2018 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
 

§ 1 

Festlegung des Sanierungsgebietes 

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „City Leverkusen“ 
wurde am 22.09.2008 vom Rat der Stadt Leverkusen beschlossen und ist mit der öf-
fentlichen Bekanntmachung am 24.10.2008 in Kraft getreten.  

Die in der als Anlage zu § 1 beigefügten Karte im Maßstab 1 : 2.500 umgrenzten 
Teile des Stadtteils Wiesdorf werden förmlich als Ergänzung des Sanierungsgebietes 
„City Leverkusen“ festgelegt. Das Sanierungsgebiet ist grob begrenzt durch das Ge-
lände des Neulandparks im Nord-Westen und Norden, durch den Europaring im Os-
ten, bzw. der Wöhlerstraße und den hinteren Grundstücksgrenzen der Grundstücke 
an der Hauptstraße nach Westen folgend. Die Grundstücksgrenzen der Grundstücke 
südlich der Hauptstraße nach Osten folgend, bzw. die Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke des mittleren Teil beidseitig der Breidenbachstraße und südlich der Dön-
hoffstraße begrenzen das Ergänzungsgebiet. Die Friedrich-Ebert-Straße in ihrem 
südlichen Teil, die südliche Grundstücksgrenze des Grundstückes der Musikschule 
und deren Verlängerung bis zur Bahnlinie Köln/Düsseldorf, sowie die Bahnlinie Köln 
Düsseldorf im Osten bilden die Grenze. Von der Bahnlinie Köln/Düsseldorf ausge-
hend bilden Manforter Straße, Europaring, Ludwig-Erhard-Platz. Pesch-, Schießberg 
und der untere Teil der Hauptstraße die südliche Begrenzung. Östlich der Bahnlinie 
Köln/Düsseldorf bildet der F.-F.-Runge-Platz im Wesentlichen die Grenze der Ergän-
zung. Die genauen Abgrenzungen sind der Anlage zu entnehmen. Die Anlage ist Be-
standteil dieser Satzung. 

 
§ 2 

Befristung 

Gemäß § 142 Absatz 3 BauGB wird die Sanierungssatzung befristet. Die Sanie-
rungssatzung zur Ergänzung des Sanierungsgebietes „City Leverkusen“ tritt am 
24.10.2023 außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 2 

 zur Vorlage2023/2250 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15962&vd_back=N966&sg=0&menu=1


§ 3 

Sanierungsverfahren 

Gemäß § 142 Absatz 4 BauGB wird die Anwendung der besonderen sanierungs- 
rechtlichen Vorschriften der §§ 152-156 BauGB dabei ebenso wie die Genehmi-
gungspflicht nach § 144 BauGB insgesamt ausgeschlossen. 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt gemäß § 143 Absatz 1 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 3 
BauGB am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 



 


